
BayVSA: 2. Begriff der Verschlusssache und Geheimhaltungsgrade

2.  Begriff der Verschlusssache und Geheimhaltungsgrade 
 
2.1

1Verschlusssachen sind im öffentlichen Interesse geheimhaltungsbedürftige Tatsachen, Gegenstände oder 
Erkenntnisse im Sinne des Art. 7 Abs. 1 des Bayerischen Sicherheitsüberprüfungsgesetzes (BaySÜG), 
unabhängig von ihrer Darstellungsform, zum Beispiel Schriftstücke, Zeichnungen, Karten, Fotokopien, 
Lichtbildmaterial, elektronische Dateien und Datenträger, elektrische Signale, Geräte, technische 
Einrichtungen oder das gesprochene Wort. 2Geheimhaltungsbedürftig im öffentlichen Interesse können 
auch Betriebs-, Geschäfts-, Erfindungs-, Steuer- oder sonstige private Geheimnisse oder Umstände des 
persönlichen Lebensbereichs sein.

2.2

Verschlusssachen werden entsprechend ihrer Schutzbedürftigkeit von einer Dienststelle oder auf deren 
Veranlassung nach Art. 7 Abs. 2 BaySÜG in folgende Geheimhaltungsgrade eingestuft:

2.2.1

STRENG GEHEIM, wenn die Kenntnisnahme durch Unbefugte den Bestand oder lebenswichtige Interessen 
der Bundesrepublik Deutschland oder eines ihrer Länder gefährden kann,

2.2.2

GEHEIM, wenn die Kenntnisnahme durch Unbefugte die Sicherheit der Bundesrepublik Deutschland oder 
eines ihrer Länder gefährden oder ihren Interessen schweren Schaden zufügen kann,

2.2.3

VS-VERTRAULICH, wenn die Kenntnisnahme durch Unbefugte für die Interessen der Bundesrepublik 
Deutschland oder eines ihrer Länder schädlich sein kann,

2.2.4

VS-NUR FÜR DEN DIENSTGEBRAUCH, wenn die Kenntnisnahme durch Unbefugte für die Interessen der 
Bundesrepublik Deutschland oder eines ihrer Länder nachteilig sein kann.

2.3

Der Geheimhaltungsgrad einer Verschlusssache bleibt auch dann bestehen, wenn sie unrechtmäßig 
bekannt geworden ist.


